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der Pat-larnentarischen Anfrage der Abgeordnet:en 

Schweitzer, Dolinschek und Ko] legen an .den ßundesmi.nistet­

für Arbeit lind Soziales bet~reffend Förderung des SI:f~i(Jpn­

berger Golfhotels Bad Tatzmannsdorf (Nr. 413). 

Zu den Fragen nehme ich wi.e folgt SLellung: 

Pra_~~ 

wie hoch ist der genaue Betrag der Fördernn<j des Bundes­

minister i 11mB für Arbeit und So%ia les an das Steigenberger 

Golfhötel Bad Tatzmannsdorf? 

Antwort: 

Der Betrdghe 'pinft sich d.U fs 60 Mio. 

Frage 2: 

Wu nie be im Rundesmin i ster ium e in Antrag au f Fi") rderung fii r. 

das Stpigenherger Golfhotel Bad Tatzmannsdorf gestellt? 

a) Wenn ja, wer war(en) namentlich der. (die) Antrag­

steller und wann wurde der Antrag auf Förderung ge­

st.elI1:? 

b) Wenn nein, auf welcher rechtlichen Grundlage wurde die 

Förderung gpwährt? 

14/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Antwort: 

Es wurde heim Bundesmi n ister ium für Arbeit' und SO? ia les 

ein Förderungsantrag gestellt. Das schriftliche Förde­

rungsansuchen wurde mit 24.3.1993 von der Firma Golfhotel 

Bad Tatzmannsdorf G~smbH eingebracht. 

Frage 3: 

Mit welchem Dat~m ist die Fö~derung zur Auszahlung ge­

langt? 

Antwort_: 

Die Förderung ist noch nicht zur Ausiahlung gelangt. 

Frage 4: 

Unter welchem Titel wurde die Förderung vom Bundes­

mihi~te~ium freigemacht? 

Ant~wort: 

Die Föiderung wurde als Zuschuß gemäß § 27 Arbeitsmarkt~ 

förderungsgesetz im Rahmen der Strukturmi.lliarde zuer­

kannt. 

Frage 5: 

Welche spezifischen Kt-iterien und Auflagen waren und sind 

im Falle des Steigenh~rger Golfhotels Bad Tat~mannsdorf 

zu erfüllen, um in den Genuß einer Förderung durch das 

Bundesministerium zu gelangen? 

Antwort: 

Das Projekt, .dem aufgrund der zweifellos gegebenen volks­

wirtschaftlichen und regionalpolitischen Bedeutung Leit­

funktion beizumessen ist, hat wesentliche positive 

arbeitsmarktpolitische Effekte für die gesamte Region zur 

Folge. Als wesentlichste Auflagen für die Förderungsge-
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währung können genannt werden: Einhaltung der Beschäf­

tigungsverpflichtung für die Dauer von mindestens drei 

Jahren und Dur6hführu~gund Na~hweis des investionspro­

jektes. 

Frage 6; 

Ist es riclltig,daß sich Bundeskanzler Or. Vranitzky für 

die Förderung persönlich eingesetzt hat? 

Ant.wort: 

Nein, 

Frage 7: 

Halten Sie die. Förderung eines Luxushotels ·ln einer 

Gegend, die mit Hotelbetten entsprechender Kategorien 

ausreichend versorgt ist, für arbeitsmarktpolitisch 

sinnvoll? 

Antwort: ------
Die arbeitsmarktpolitische Komponente dieses Projektes 

ergibt sich durch die direkte und indirekte Schaffung von 

Arbeitsplätzen. ~'i.ie bereits ausgeführt, handelt es sich 

dabei um ein Leitunternehmen. Darunter sind Unternehmen 

zu versteherl, die Projekte realisieren, die einen weRent­

lich(Ö:~n Impuls zur UmstrukLurierung und Entwicklung der 

gesamten Re9ion darst.ellen. Ein wesen·tl Lches Element zlJr 

Qualifikation ~ines solchen Investitionsvorhabens ist 

dessen Erstmaligkeit in der Region sowie die davon aus­

gehenden qualitativen Akzente zur Neuausrichtung der 

gesamten Region. Allfgrnnd des O.d. erachte ich die ZUIC!C­

kannte Föraerung für arbeitsmarkt:politisch sinnvoll. 

Der Bundes inister: 
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